
Einwände bzw. Unstimmigkeiten schon vorher mit den 
einbringenden Organen beraten und erforderliche Ab
änderungen herbeigeführt, weil es für die Staats
anwaltschaft nicht darauf ankommt, falsche oder unge
setzliche Beschlüsse zu registrieren, sondern diese 
zu verhindern. Außerdem macht es sich der General
staatsanwalt zur Pflicht, über den gesetzlichen Rahmen 
hinaus auch vom politischen Standpunkt aus die Vor
lagen mitzuberaten und über die Erfahrungen der 
Justizorgane zu den einzelnen zur Beratung stehenden 
Problemen zu informieren. Entsprechend werden auch 
die Stadtbezirksstaatsanwälte für ihre Mitarbeit in den 
Räten vom Generalstaatsanwalt angeleitet. Auf der 
anderen Seite gaben die im Magistrat getroffenen Fest
stellungen — z. B., daß der Kommunale Großhandels
betrieb Kartoffeln ein Verlustbetrieb ist oder daß 
große Verluststützungen wegen Manki erforderlich 
wurden — wertvolle Hinweise für die Durchführung 
von Untersuchungen und Strafverfahren auf diesen 
Gebieten. Die von S t r e i t 1  noch kritisierte • Ver
fahrensweise des Kreisstaatsanwalts von Eisenberg ist 
daher schon lange nicht mehr Berliner Praxis.

Der Generalstaatsanwalt wertet die im Magistrat ge
wonnenen Erfahrungen und Informationen über all
gemeine Probleme in seiner Anleitungstätigkeit aus 
und gibt erforderliche Hinweise auch an die anderen 
Justizorgane.

In den acht Stadtbezirken werden die Ratsvorlagen 
ebenfalls durch den Aufsichtsstaatsanwalt überprüft, 
um auch den Stadtbezirksstaatsanwalt in die Lage zu 
versetzen, im Rat des Stadtbezirks Stellung nehmen 
bzw. auf drohende Gesetzesverletzungen hinweisen zu 
können. Bei dieser Arbeit gibt es aber auf beiden 
Seiten noch eine ganze Reihe von Schwächen und 
Schwierigkeiten. Die Ratsvorlagen enthalten noch oft 
völlig ungenügende Begründungen über die gesetz
lichen Grundlagen, es mangelt an ihrer rechtzeitigen 
Zustellung an den Stadtbezirksstaatsanrwalt, und es 
gibt solche Tendenzen, daß man die Staatsanwaltschaft 
als ein dem Rat direkt unterstelltes Organ betrachtet 
und ihr Verlangen auf Einhaltung der Gesetzlichkeit 
unter Berufung auf das angebliche Unterstellungs
verhältnis nicht anerkennt. Aber auch bei der 
Staatsanwaltschaft fehlt es z. T. an der genügenden 
Einsicht in die Notwendigkeit der Teilnahme an den 
Ratssitzungen. So besuchte z. B. der Stadtbezirksstaats
anwalt von Pankow im letzten Quartal zwar jede 
Woche regelmäßig die Volkspolizeiinspektion, um sie 
persönlich anzuleiten, dagegen trat er während dieser 
ganzen Zeit nur einmal im Rat auf. Es gab auch solche 
Erscheinungen, daß der Staatsanwalt zwar an den 
Ratssitzungen teilnahm, daß er sich jedoch zu allen 
erörterten Fragen passiv und damit unparteilich ver
hielt. Erst langsam beginnt sich hier eine qualitative 
Veränderung anzubahnen.

Eine gewisse Tendenz einzelner örtlicher Organe, die 
Staatsanwaltschaft wegen ihrer Mitarbeit und Beratung 
zum Justitiar zu machen, ist mitunter nicht zu leugnen, 
stellt m. E. aber keine Gefahr dar. Es hat sich nicht 
als absolut falsch erwiesen, daß vorherige Beratungen 
bestimmter Probleme und eine Mithilfe bei der Fas
sung von Beschlüssen erfolgten. Es entsteht daraus 
zwar eine nicht immer zu bewältigende Mehrbelastung 
der Staatsanwaltschaft; im Interesse der Erfüllung der 
gesamtstaatlichen Aufgaben ist eine solche Hilfe aber 
zweckmäßig.

b) Zusammenarbeit mit den Volksvertretungen und 
ständigen Kommissionen

Obwohl es nicht erst seit gestern und heute in Berlin 
sowohl auf zentraler als auch auf örtlicher Ebene An
sätze für eine Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Volksvertretungen gibt, ist diese — insbesondere mit 
den ständigen Kommissionen — noch längst nicht zu
friedenstellend. Von seiten der Staatsanwaltschaft 
wurde bereits seit langem ein enger Kontakt ange
strebt, der jedoch noch nicht überall hergestellt ist. 
Jetzt, wo neue und größere Aufgaben durch die ört
lichen Volksvertretungen gelöst werden müssen, ist es 
aber erforderlich, daß auch die Staatsanwaltschaft noch 
größere Anstrengungen unternimmt und noch bessere
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Methoden entwickelt, um die Volksvertreter in ihrer 
verantwortlichen Arbeit zu unterstützen und zu stär
ken. Aber auch die örtlichen Volksvertretungen müssen 
noch mehr Gebrauch von der Möglichkeit des § 8 Abs. 2 
des Gesetzes über die örtlichen Organe der Staatsmacht 
machen, d. h., sie müssen sich allseitig über die ökono
mischen und politischen Verhältnisse in ihrem Bereich 
informieren, und dazu gehört auch eine eingehende 
Information über den Stand der Gesetzlichkeit auf 
allen Gebieten.

Die Staatsanwaltschaft hat z. B. die Volksvertreter 
mit den entscheidenden Gesetzeswerken vertraut ge
macht. So hat die Abteilung V beim Generalstaats
anwalt von Groß-Berlin bereits vor Erlaß des Gesetzes 
über die örtlichen Organe der Staatsmacht am 20. Ok
tober 1956 die Volksvertreter aus sämtlichen Berliner 
Kommissionen für Volkspolizei und Justiz eingeladen, 
um mit ihnen über den Gesetzesentwurf zu diskutieren. 
Seitdem haben sowohl der Generalstaatsanwalt als 
auch eine Reihe von Staatsanwälten mehrfach Gelegen
heit genommen, vor den ständigen Kommissionen Ge
setze auf dem Gebiet des Straf-, Arbeits- und Ver
waltungsrechts zu erläutern. Der Erlaß des StEG An
fang 1958 wie auch der Erlaß des Gesetzes über die 
örtlichen Organe der Staatsmacht im Januar 1957 wur
den vom Generalstaatsanwalt zum Anlaß genommen, 
im Abgeordneten-Kabinett mit den Abgeordneten der 
Stadtverordneten- und Bezirksverordnetenversamm
lungen Seminare abzuhalten. Den Volksvertretern der 
zentralen Kommission für Volkspolizei und Justiz 
wurden schriftliche Erläuterungen zu bestimmten ge
setzlichen Regelungen — z. B. über das Erfindungs- und 
Vorschlagswesen, über Jugendförderung und Jugend
schutz, über BKV, Produktionsberatungen, Meistertag 
usw. — zur Unterstützung und Förderung ihrer Arbeit 
übermittelt. Dabei gab und gibt es auch heute noch 
eine Reihe von Schwierigkeiten, weil die Kommissio
nen mitunter nur auf dem Papier standen oder nicht 
arbeitsfähig waren, oder weil man sich gelegentlich 
zwar eine gute Zusammenarbeit zusicherte, der Kon
takt aber schnell wieder aufhörte. Es bedurfte auch 
der Überwindung einer teilweise bei den Volksver
tretern bestehenden falschen Auffassung, daß die 
Staatsanwaltschaft die Abgeordneten gängeln bzw. 
ihnen Aufgaben stellen wolle. Mag in dieser Hinsicht 
auch das Bestreben der Staatsanwaltschaft, mit den 
ständigen Kommissionen einen guten Kontakt herzu
stellen und ihnen bei der Erkennung der Gesetzes
prinzipien . zu helfen, mitunter noch falsch aufgefaßt 
worden sein, so gibt es doch, besonders in den Stadt
bezirken, viele Beispiele einer guten Zusammenarbeit. 
Im Anfang und in der Vergangenheit lag das Schwer
gewicht der Zusammenarbeit jedoch zu sehr auf der 
Linie der Erläuterung gesetzlicher Bestimmungen, und 
nur gelegentlich erfolgten Informationen der ständi
gen Kommissionen über Probleme der Arbeit der 
Staatsanwaltschaft. Jetzt kommt es darauf an, den 
gegenseitigen Kontakt zu verbessern und dazu zu be
nutzen, einander zu informieren und zu unterstützen, 
damit nicht nur formell die Forderung des Gesetzes 
über die örtlichen Organe der Staatsmacht erfüllt wird, 
sondern beide Organe besser in der Lage sind, ihren 
gemeinsamen Aufgaben beim Aufbau des Sozialismus 
zu genügen.

Als eine gute Methode hat sich hier die anläßlich 
des Erlasses des Gesetzes über die Vervollkommnung 
und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates von 
der zentralen Ständigen Kommission für Volkspolizei 
und Justiz veranlaßte gemeinsame Berichterstattung 
der Abteilung Justiz des Magistrats und der Staats
anwaltschaft über die aus dem Gesetz gezogenen 
Schlußfolgerungen für ihre zukünftige Arbeit erwiesen. 
Hier gab es erstmals wertvolle Hinweise der Kom
mission zur gegenseitigen Unterstützung und zur Ver
besserung der Justizarbeit. Hierbei wurde auch fest
gelegt, daß derartige Aussprachen regelmäßiger er
folgen müssen.

Gut ist auch die bereits von der Bezirksverordneten
versammlung im Stadtbezirk Köpenick geübte Praxis, 
sich in gewissen Abständen durch den Stadtbezirks
staatsanwalt über den Stand der Einhaltung der Gesetz
lichkeit im Stadtbezirk — sowohl auf dem Gebiet des 
Straf-, Zivil- und Arbeitsrechts als auch hauptsächlich
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